
Ärztlicher Rat: Vogelgrippe

Umsetzung von Schutzmaßnahmen
im Bereich der Versorgungswirtschaft

m Zuständigkeitsbereich der BGFW kann
es zu Kontakt mit erkrankten Tieren, ins-

besondere von Wildvögeln, im Forstbereich,
im Uferbereich von Teichen, Stauseen und
fließenden Gewässern kommen. 
Ein besonders enger Kontakt liegt bei Tätig-
keiten wie dem Einsammeln einzelner toter
Tiere im Allgemeinen nicht vor. 
Arbeitsplätze und Arbeiten wie auf Geflü-
gelfarmen, bei denen ganze Bestände infi-
zierter Tiere gekeult werden müssen, gibt es
in der Versorgungswirtschaft nicht. 
Zur Auflistung geeigneter Schutzausrüs-
tung in den Sicherheitshinweisen der Spit-
zenverbände ist als Atemschutz eine parti-
kelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder FFP3
möglichst mit Rundum-Dichtlippe ausrei-
chend (s. Abb.). Belüftete Hauben sind für
o. g. Tätigkeiten nicht erforderlich.

Schutz von Beschäftigten vor der 
Vogelgrippe
Die Spitzenverbände der gesetzlichen
Unfallversicherung geben Sicherheits-
hinweise
Angesichts der ersten Fälle von Vogelgrippe
in Deutschland weisen die Spitzenverbände
der gesetzlichen Unfallversicherung auf
Schutzmaßnahmen für betroffene Beschäf-

tigte hin. Ein Infektionsrisiko besteht vor
allem für Personen, die potenziell an der
Vogelgrippe verendete Tiere einsammeln
und zur Untersuchung ins Labor bringen.
Gefährdet sind außerdem Tierärzte, Feuer-
wehrleute, die Mitarbeiter von Landesvete-
rinärämtern sowie Personal in der Tierbesei-
tigung. Für die Allgemeinbevölkerung wird
derzeit ein Risiko ausgeschlossen.
Da jeglicher Kontakt mit verdächtigem Ge-
flügel zu vermeiden ist, müssen die betrof-
fenen Mitarbeiter geeignete Schutzaus-
rüstungen tragen. Gemäß Beschluss 608
des Ausschusses für biologische Arbeitsstof-
fe gehören dazu:
� körperbedeckende Arbeitskleidung (Ein-

malschutzanzüge), möglichst mit Kapuze
(die Haare vollständig abdeckende Kopf-
bedeckung),

� desinfizierbare Stiefel (Gummistiefel),
� flüssigkeitsdichte, desinfizierbare Schutz-

handschuhe,
� Augen- bzw. Gesichtsschutz,
� bei engem Tierkontakt ein Partikelfilter-

gerät mit Gebläse TM2P bzw. TM3P, eine
Atemschutzhaube TH2P oder TH3P mit
Warneinrichtung oder eine partikelfiltrie-
rende Halbmaske FFP 3 mit Ausatemventil.

Alternativ kann auch ein belüfteter Staub-
schutzanzug vom Typ 5 oder ein Kontami-
nationsschutzanzug eingesetzt werden.
Bei allen eingesetzten persönlichen Schutz-
ausrüstungen sollte darauf geachtet wer-
den, dass diese bauartgeprüft sind (erkenn-
bar am CE-Zeichen).
Gefährdete Personen sollten eine belüftete
Haube oder eine Schutzmaske tragen, um
keine krankheitserregenden Partikel einzu-
atmen. Ein Mund-Nasen-Schutz – auch als
OP-Maske bekannt – reicht hierzu in der
Regel nicht. Dies geht aus einer aktuellen
Untersuchung des Berufsgenossenschaftli-
chen Instituts für Arbeitsschutz (BGIA) her-
vor. Zum Schutz vor luftübertragenen Infek-
tionskrankheiten sollte man daher immer
nach der Atemschutzgerätenorm DIN EN
149 bewertete Masken verwenden.
Für Laborpersonal gelten dagegen andere
Schutzmaßnahmen. Diese sind in der Tech-

nischen Regel für biologische Arbeitsstoffe
100 zusammengefasst.
Informationen über Maßnahmen, die Be-
schäftigte bei Vogelgrippeverdacht zu ihrem
Schutz ergreifen sollten, gibt ein aktuelles
Internet-Dossier unter www.hvbg.de.
Quelle: Pressemitteilung der gewerblichen
Berufsgenossenschaften (HVBG), des Bun-

desverbands der Unfallkassen (BUK) und
des Bundesverbands der landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften (BLB)

Weitere Hinweise zur Vogelgrippe
Über die Sicherheitshinweise der Spitzen-
verbände hinaus kann zu den Risiken an
Vogelgrippe zu erkranken, Folgendes ge-
sagt werden:
Die seit Ende 2003 in Asien auftretende
Form der Vogelgrippe (aviäre Influenza) ist
inzwischen in verschiedenen Regionen
Europas und auch in Deutschland aufgetre-
ten. Im Gegensatz zu anderen Influenza-A-
Viren, die für den Menschen meist harmlo-
se Formen der Vogelgrippe verursachen,
kann der neue, äußerst virulente Erreger der
Vogelgrippe oder „Geflügelpest“ bei einer
Übertragung auf den Menschen eine ernst-
hafte Erkrankung auslösen, die in vielen Fäl-
len zum Tode führt. Obwohl die Fallzahlen
erkrankter Menschen an der neuen Form
der Vogelgrippe mit bisher 173 deutlich klei-
ner ist als z. B. die im Jahr 2003 neu aufge-
tretene Atemwegserkrankung SARS (mehr
als 8000 Fälle), sehen Experten aller
Gesundheitsinstitutionen in der neuen Vo-
gelgrippe eine Bedrohung. Sie befürchten,
dass durch gleichzeitige Infektion eines
Menschen mit einem hoch virulenten
aviären Influenzavirus und mit einem der
üblicherweise in jedem Winterhalbjahr auf-
tauchenden leicht übertragbaren humanen
Influenzaviren ein neues gefährliches Grip-
pevirus entstehen könnte.
Im Internet ist eine Reihe von guten, aus-
führlichen Informationen zur Vogelgrippe
zugänglich.
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Partikelfiltrierende Halbmaske (FFP 3)
mit Rundum-Dichtlippe

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.baua.de

Friedrich-Loeffler-Institut www.fli.bund.de

Robert-Koch-Institut www.rki.de

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
www.verbraucherministerium.de

und Landwirtschaft

Bundesverband der Landwirtschafts-BGs www.LSV.de

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE VOGELGRIPPE
(Auszug aus der Linkliste des Hauptverbandes)


